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Neue Version: DIN EN 50518 

Teil 2: Technische Anforderungen 
Teil 3: Abläufe und Anforderungen an den Betrieb 



Folie 4  © VZM GmbH  

MIT  
SICHERHEIT 
MEHR 
SICHERHEIT® 

DIN EN 50518: Zeiten/Fristen 
 „alte“ Fassung 2010  
 Teil 1: Örtliche und bauliche Anforderungen 

01.12.2010 veröffentlicht und gültig 
 Teil 2: Technische Anforderungen 

April 2011 veröffentlicht und gültig 
 Teil 3: Abläufe und Anforderungen an den Betrieb 

September 2011 veröffentlicht und gültig 
 keine Übergangsfristen zur Einführung auf nationaler Ebene 

da keine Vorgängernorm in BRD vorhanden war 
 
 aktuelle Fassung 2014 
 Teile 1 - 3: unveränderte Titel 
 Anwendungsbeginn: 01.10.2014 
 Übergangsfrist bis 07.10.2016 
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Wen oder was betrifft die Norm? 
 

Anwendungsbereiche? 
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Wen betrifft es? EN 50518 Teil 1 - Einleitung 

Quelle: DIN EN 50518 
 grundsätzliche Empfehlung 
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EN 50518 – Teil 1 
Wen betrifft es? - Anwendungsbereich 

 angesprochen sind: 
 Planer 
 Errichter und  
 Betreiber  
von Alarmempfangsstellen (AES) 

 Wenn eine AES geplant, errichtet und betrieben wird, dann muss 
das (aus normativer Sicht) entsprechend der EN 50518 erfolgen. 

 Es werden Mindestanforderungen (muss) für die Räumlichkeiten 
(AES) formuliert, … 

 in denen Einbruch- und Überfallmeldeanlagen aufgeschaltet sind. 
 Die Teile 1 – 3 können nicht (mehr) einzeln betrachtet werden. 

Quelle: DIN EN 50518 
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DKE-Positionspapier zum Anwendungsbereich  
(Nov. 2010)  

 Muss: 
 Einbruch- und Überfallmeldeanlagen (EN 50131) 

 mit Übertragungstechnik gem. EN 50136 

 Empfehlender Status: 
 CCTV-Überwachungsanlagen für Sicherungsanwendungen  

(EN 50132 Reihe) 
 Bewegungsdetektion (Videosensorik) mit Alarmmeldung 
 nicht für die Videobilder selbst 

 Zutrittskontrollanlagen für Sicherungsanwendungen  
(EN 50133 Reihe) 

 Personen-Hilferufanlage (EN 50134 Reihe) 
 Audio- und Video-Hauskommunikationssysteme 
 Brandmeldeanlage 
 … 

 Analyse / Prüfung 
 Risikoanalyse und Sicherheitskonzept für das Objekt maßgeblich 
 bei erkennbaren Risiken (z.B. Ausfall des Alarms): EN 50518 
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EN 50518 – Teil 1  
Wen betrifft es? - Anwendungsbereich 

 Betroffen sind prinzipiell alle Sicherheitszentralen und Leitstellen: 
 Dienstleistungsunternehmen, die Alarmaufschaltungen betreuen: 

 Wach- und Sicherheitsdienstleister 
 soziale Dienste, Aufzugbetreiber (Aufzugnotrufe) … 

 innerbetriebliche Einrichtungen zur Alarmüberwachung:  
 Leitstellen  
 Sicherheitszentralen  
 Werkschutzzentralen … 

 behördliche Leitstellen - BOS:  
 Polizei, Feuerwehr, Rettung 
 kommunale Leitstellen (z.B. ÖPNV)  

Quelle: DIN EN 50518 
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Überblick über die Inhalte 
DIN EN 50518,Teile 1 - 3 
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Teil 1: örtliche / bauliche Anforderungen 
 Standort- und Risikoanalyse als 1. Schritt 
 Bauliche Anforderungen gegen Angriffe mit mechanischen Mitteln: 
 Außenwände 

 massives Mauerwerk  > 200 mm 
 gegossener Beton  > 150 mm 
 Stahl-Beton  > 100 mm 
 Vollstahl  >     8 mm 

 Fußboden, Decken 
 gegossener Beton  > 150 mm 
 Stahl-Beton  > 100 mm 

 Türen / verglaste Bereiche (Fenster) 
 WK3/RC3 gem. EN 1627 
 Glas P6B gem. EN 356 

 Durchschusshemmung / Geschossangriffe:  
 Türen, verglaste Bereiche  FB3 gem. EN 1522 
 Glas  BR 3-S gem. EN 1063 

 Feuerwiderstand: 
 Außenhaut: mind. F30-Qualität 
 Glas: sollte mind. F30-Qualität haben  

 Blitzschutz: gem. DIN EN 62305 und DIN VDE 0100-443  



Folie 12  © VZM GmbH  

MIT  
SICHERHEIT 
MEHR 
SICHERHEIT® 

Teil 1: örtliche / bauliche Anforderungen 
 EMA / ÜMA gem. EN 50131  

 Sicherheitsgrad 3 (= VdS Klasse B, SG 1/2) 
 BMA gem. EN 54  

 für Gebäudebereiche, die von der AES-Betreiberfirma belegt sind  
und in denen sich die AES befindet 

 Video  
 Gasmeldeanlage mindestens für CO-Detektion 
 Personenschutz für AES-Personal    
 Alarmübertragungen von EMA, ÜMA und Personenschutz zur 

abgesetzten AES über Zweiwegeanlage (redundanter Weg) 
 Toiletten und Waschgelegenheiten liegen innerhalb der AES 
 Kochmöglichkeit/Teeküche wird nicht gefordert.  

Falls vorhanden: F30-Trennung 
 Schleuse ≦ 6 m² 
 Versorgungstrassen / Durchbrüche für Kabel, Rohre: < 0,02 m² 
 Notstromversorgung 
 NEA 24 h, techn. Überwachung mit BMA und EMA 
 USV 10 Minuten in AES oder Schutz gegen Einbruch und Brand wie AES 

 Lüftungsanlage mit luftdichter Verriegelung 
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Teil 1: Standort 
 Sicherheitsbereich mit exklusivem Eingang zum AES-Gebäudeteil 
 Teeküche kann (brandschutztechnisch getrennt) 
 Technikraum (z.B. für USV, Generator …) 

Schleuse
6m²

Geschützter Bereich
Eigener 

Gebäudezugang

WC & Wasch-
gelegenheit

Teeküche

Technik
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Teil 2: technische Ausrüstung 

 
Zeit zwischen TRX und TReaktion für  
Überfallalarme: 
 30 sek. für 80 % und 60 sek. für 

98,5 % der empfangenen Signale 
bzw. Meldungen 

 

Zeit zwischen TRX und TReaktion für  
alle anderen Alarme: 
 90 sek. für 80 % und 180 sek. für 

98,5 % der empfangenen Signale 
bzw. Meldungen 

 

Bemessungszeitraum = 12 Monate 

Bildquelle: EN 50518 

EN 50518 
Teil 2 

EN 50131 
EN 50136 

t Ereignis 
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Teil 2: technische Ausrüstung 
 Sprechverbindung zum Eingang, zur Schleuse 

 Funktionsprüfungen mit dokumentierten Verfahren 

 Daten / Datenspeicherung 
 Kundendaten: Aufzeichnung    mind. 2 Jahre 
 externe AES-Kommunikation:  Aufzeichnung:  mind. 3 Monate 
 Bedienertätigkeiten: Aufzeichnung:   mind. 2 Jahre 

 Störungen und Aufzeichnung - Störungsmanagement 
 bei Fehler: Korrekturmaßnahmen innerhalb von 15 Minuten einleiten  
 Ersatzeinrichtungen/-verfahren, automatisch oder manuell durch 

Bediener innerhalb 1 Stunde  
 Verfügbarkeit - Überprüfung der Leistungsfähigkeit 

 Verfügbarkeit gemäß EN 50136-1 für Alarmübertragungsanlagen 
 bis zu 99,8 %! 

 Notfallplanung 
 schriftliche Notfall- und Wiederanlaufpläne, auch für AES-Totalausfall 
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Teil 3: betriebliche Anforderungen 
 Personalbesetzung 
 ständige Besetzung mit zwei Bedienern 
 alternativ: Echtzeitverbund mit zweiter AES 

 Qualifikation des Personals 
Ausbildungskonzept muss vorhanden sein 

 dokumentierte Betriebsabläufe für: 
 Funktionsprüfungen der AES-Einrichtungen  
 Datenhaltung / Datenschutz 
 Datenträgervernichtung gem. EN 15713 
 Datenbankverwaltungssystem 
 kontinuierlicher Geschäftsbetrieb und Notfälle 

o Regelbetrieb 
o Notfälle, Ausfälle, Störungen 

 jährliches Audit / Zertifikat durch akkreditierte Stelle 
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Handlungsmöglichkeiten 
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Einordnung 

 Gesetze, Verordnungen, Erlasse 

 

 Normen 
 DIN, EN, ISO … 
 (anerkannte) Regeln der Technik 
 Privatwirtschaftliche (techn.) Regelwerke mit allgemeinem 

Empfehlungscharakter 
 Selbstverwaltung der Wirtschaft 
 Nichteinhaltung führt nicht automatisch zu Sanktionen 
 nicht normenkonformes Werk/Leistung: Mangel 
 bei Schadenfall: Haftungsrisiko 

 

 Richtlinien, Informationsschriften 
 VdS, GEFMA 
 Branchenregelungen / Branchenrichtlinien 
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DIN EN 50518 – Alarmempfangsstellen (AES) 
 

 Leitstellen und Sicherheitszentralen fallen i.d.R. in den 
Anwendungsbereich der Norm DIN EN 50518 
 aus normativer Sicht wäre die DIN EN 50518 anzuwenden 
 Kompletterfüllung ist für Zertifizierung erforderlich – Aufwand? Angemessenheit? 

 Normen stellen allgemeine Handlungsempfehlungen als Regeln der 
Technik dar - keine Gesetze! 

 Abweichen ist möglich 
 Juristische Implikation: bei Normenabweichung droht im (kausal 

bedingten) Schadensfall Haftungsrisiko 
 Möglicher Handlungsweg  
 Abweichungen zur DIN EN 50518 feststellen (DIN EN-50518-Check) 
 Risiko- und Standortanalyse durchführen 
 Abweichungen zur DIN EN 50518 gem. Risikoanalyse werten 
 Anpassungen / Maßnahmen entscheiden 
 Ergebnis: keine DIN EN 50518-zertifizierbare Sicherheitszentrale, aber funktionale / 

risikobasierte Umsetzung. 
 Verfahren, das mögliche Schadens- und Haftungsrisiken (Restrisiko) nach besten 

Ermessen eingrenzt. 
 

 Wenn VdS-Konformität (VdS 3138: NSL) gefordert: Zertifizierung gem. 
DIN EN 50518 – AES als Voraussetzung 
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Prüfen: Funktionale Erfüllung der Anforderungen 

Kategorie

muss/
soll

ja nein ja nein

zwei Türen: max. Höhe 2,5 m, max. Breite 1,1 m muss
Türen gegenseitig verriegelt - nicht gleichzeitig öffenbar muss
Türen gleichzeitig öffenbar nur unter kontrollierten 
Bedingungen

muss

AES-Tür zur Personenschleuse öffenbar muss
Außentür nach außen öffenbar muss
Eine Tür (Außentür) hat Feuerwiderstandsqualität nach 
5.1.3: mind. F30-Qualität.

muss

Eine Tür (Innentür) Widerstandsklasse WK4/RC4 und FB3 muss
 - Tür- und Möbelgriffe Widerstandsklasse WK4/RC4 muss
Automatische selbstschließende Verschluss- und 
Entriegelungseinrichtung für beide Türen, Bedienung 
innerhalb AES

muss

Kein gleichzeitiges Öffnen beider Türen. muss
Außerkraftsetzung der Verschlusseinrichtung innerhalb der 
AES im Notfall

muss

elektromechanische Schließeinrichtung Klasse 2-R-2-B-0-C-
7-H-B-3-E-4-3 gem. EN 14846 (vgl. Anhang A1)

muss

Bei geschlossener Tür Befestigungsschrauben gegen 
Sabotage geschützt

muss

mechanische Freischaltung zur Notbefreiung mit Schutz 
gegen unbeabsichtigte Betätigung

muss

mechanischer Schutz der Kabel der Schließeinrichtung muss
5.6 Notausgang sowie

weitere Türen in der 
AES-Außenhaut

Türen besitzen mindestens folgende Widerstandsqualitäten:
WK4/RC4 gem. EN 1627, FB3 gem. EN 1522,
T30 gem. EN 13501-2

muss

Mechanische Schließeinrichtungen Klasse 2-R-2-1-0-C-7-H-
B-3-E gem. EN 12209 oder vergleichbar.
Anforderung hinsichtlich materieller Festigkeit und 
Widerstandsfähigkeit gilt für alle Bestandteile der Tür.

muss

nach außen öffenbar muss
Entriegelungseinrichtung gem. EN 179 muss
Betätigung der Entriegelungseinrichtung nur innerhalb der 
AES

muss

5.7 Verglaste Bereiche Widerstandsfähigkeit verglaster Bereiche / von Fenstern:
Rahmenkonstruktion mit:
WK4/RC4 gem.  EN 1627, FB3 gem. EN 1522
Verglasung mit:
P6B gem. EN 356, BR4-S gem. EN 1063

muss

Feuerfestigkeit mind. 30 Minuten soll

Beschreibung

EN 50518
Zielerreichung?

Beschreibung
für Schutzzielerreichung 

gem. EN 50518

Anforderung EN 50518 Ist-/Planungsstand Bewertung der funktionalen "Gleichwertigkeit" 
gem. EN 50518 Maßnahmen

EN 50518 
Kapitel

Bauteil /
Komponente /

Funktion

EN 50518-konform?
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Alternative Zertifizierung 

Zertifizierung gem. TÜViT Trusted Site Alarm Receiving Center 
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Stufenbasiertes Anforderungsniveau 

 Anwendungsgerechte Lösungen 
 

 Starke bis vollständige Anlehnung an EN 50518 
 

 Berücksichtigung weiterer, wichtiger technischer 
Merkmale 
 

 Einführung eines definierten Erfüllungsgrades: Level 1 – 4 
 

 Sicherheitszentrale / Leitstelle wird differenzierter 
bewertet 
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Die Level-Einteilung 

Sicherstellung des operationellen Betriebs 
durch geeignete technische Ausrüstung und 
Etablierung der entsprechenden Prozesse 

L1 Technische 
Ergänzungen 

Ergänzende Maßnahmen zur Ausfallsicherheit 
und Schutz der Leitstelle durch äußere Einflüsse L2 Technische 

Ergänzungen 

Sicherstellung eines hohen Schutzniveaus unter 
Berücksichtigung aller technischen, baulichen 
und organisatorischen Normenanforderungen 

L3 Technische 
Ergänzungen 

Einhaltung aller Normenanforderungen (ggf. 
durch äquivalent geeignete Maßnahmen) L4 Technische 

Ergänzungen 

Einhaltung aller Normenanforderungen der DIN 
EN 50518 Teile 1-3 50518 
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Einschätzung / Entwicklung 
 

Auswirkungen / Konsequenzen 
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Auswirkungen 
 DIN EN 50518 wird/ist eine anerkannte Regel der Technik (a.R.d.T.) 
 erlangt damit juristische Relevanz! 

 Auftraggeber (öffentlich / privat) fordern in AGB / Vertrags-
bedingungen immer die Einhaltung von Normen und a.R.d.T. 
 Aufnahme in ETB, Bauregelliste wird nicht erwartet 

 wird immer mehr Basis von (europäischen) Ausschreibungen 

 Vereinzelt: Non-Security/Logistikzentralen orientieren sich an der 
DIN EN 50518 

 hohe Anforderungen für AES belasten NSL-Betreiber 
 VdS 3138-NSL: fordert AES 
 Entwicklung: wenige überregionale AES  
 AES als „Security-Provider“ oder AES-Call-Center 

 Norm kümmert sich nur um AES 

 Realisierungsmodell: 
 Ist die Trennung von AES und Leitstelle (NSL / IS) möglich? 
 NSL / IS übernimmt Alarmbearbeitung nach Alarmempfang 
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bisher 

Interventions- / 
Aktionsebene 

Überwachung-
objekte 

Objekt 1 

auto- 
matisch 

manuell 

Sicherheits-,  
GLT, IT- 
Systeme 

Streifen, Rundgänge, Pforten, 
Kontrolldienste,  
techn. Bereitschaftsdienste 

Objekt 2 

Objekt 3 

Objekt X 

NSL / 
Interventionsstelle 

Alarm-
bearbeitung 

bisher 
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Lösungsmodell: gemeinsame NSL und AES 

Interventions- / 
Aktionsebene 

Überwachungs-
objekte 

Alarmmonitoring 
Alarmbearbeitung 

Objekt 1 

auto- 
matisch 

manuell 

Sicherheits-,  
GLT, IT- 
Systeme 

Streifen, Rundgänge, Pforten, 
Kontrolldienste,  
techn. Bereitschaftsdienste 

Objekt 2 

Objekt 3 

Objekt X 

NSL 1 

NSL 2 

NSL 3 

NSL X 

AES NSL 

NSL 1 
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Lösungsmodell: Trennung von AES und NSL/Intervention 

Interventions- / 
Aktionsebene 

Überwachung-
objekte 

Alarm-
monitoring 

Objekt 1 

auto- 
matisch 

manuell 

Sicherheits-,  
GLT, IT- 
Systeme 

Streifen, Rundgänge, Pforten, 
Kontrolldienste,  
techn. Bereitschaftsdienste 

Objekt 2 

Objekt 3 

Objekt X 

AES NSL / 
Interventionsstelle 

Alarm-
bearbeitung 

EN 50518 
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Eine Leitstelle ist mehr als eine normenkonforme AES! 
 Flächenbedarf, Arbeitsplatzgestaltung, Einrichtung, Möblierung 
 Leitstelleninfrastruktur (Klima, Verkabelung, GA …) 
 Schnittstellen (organisatorisch / technisch) 

 Sicherheit 
 Kommunikation 
 GLT, MSR, DDC 
 FM-System 

 IT-Sicherheit / Netzwerksicherheit / Datenschutz 
 Hilfen / Vorgaben zur Ablaufsteuerung / zum Workflow 
 Ergonomie 
 Abhängigkeiten / Zusammenwirken mit BKO 
 Abläufe und Prozesse optimieren auf den Ebenen: 

 Leitstelle / SiZ (z.B. Medienbrüche) 
 Überwachungsbereich Leitstelle / SiZ 

 Betrachtung / Einbezug von Gesamtprozessen 
 Peripherie (Alarmquelle) 
 AES / NSL (Alarmverarbeitung) 
 Intervention (Alarmsenke) 
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